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RS OGH 1979/12/11 4Ob588/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1979

Norm

ABGB §862

Rechtssatz

Die vom anwesenden Bevollmächtigten des O3ertempfängers nicht sogleich angenommene O3ert erlischt. Das

schließt jedoch nicht aus, daß es durch eine spätere unwidersprochen gebliebene Annahme nicht doch zum

Vertragsabschluß kommen kann.
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